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& SACHVERHALT
A war Mieter einer Einzimmerwohnung in einem Wohnblock in Konstanz. Nun aber zieht
er aus. Ihm wurde wegen Mietrückständen gekündigt. Als A den letzten Umzugskarton
durch den engen Eingangsflur aus der Wohnung trägt, bleibt er mit einer Ecke des Kartons
an dem in einer Nische im Flur eingebauten Küchenherd hängen. Ohne es zu merken, dreht
er dabei den Schalter des Kochfeldes auf die höchste Hitzestufe. Etwa eine Viertelstunde
später kommt A für einen letzten Kontrollgang zurück in seine alte Wohnung. Inzwischen ist
ein von ihm auf dem Kochfeld vergessenes Kunststofftablett geschmolzen und hat sich unter
erheblicher Rauchentwicklung entzündet. A realisiert sofort, was passiert ist. Er erkennt
auch, dass das Feuer zwar nicht stark genug ist, um sich auszubreiten, dass dessen Rauch aber
die gesamte Wohnung verrußen und für Tage unbewohnbar machen wird, wenn es weiter-
brennt. Er weiß, dass er das Feuer mit dem auf dem Gang vor der Wohnung hängenden
Feuerlöscher gefahrlos löschen könnte. Dies will er aber nicht, da er sich mit der Verrußung
und den dadurch anfallenden Renovierungsarbeiten bei seinem Vermieter für die Kündigung
rächen möchte. A hat sich bereits einige Schritte von der Wohnungstür entfernt, als ihm
dämmert, dass die Ursache des Feuers wohl unschwer auf ihn zurückzuführen sein wird. Er
greift daher doch zum Feuerlöscher, stürmt wieder in die Wohnung und löscht das Feuer.
Kurz bevor er zurückkommt, öffnet sich die Tür der gegenüber liegenden Wohnung und die
betagte B tritt heraus. Als sie Rauch aus dem Eingang zur Wohnung des A quellen sieht,
erschrickt sie und macht panisch einen Schritt zurück. Hierbei stolpert sie über ihren hinter
ihr stehenden Dackel. Sie stürzt so unglücklich, dass sie sich ihr linkes Kniegelenk kom-
pliziert bricht. A ruft sofort einen Krankenwagen. Andere Menschen gefährden oder gar
verletzen wollte er nicht. Trotz optimaler ärztlicher Versorgung versteift das Knie leider
dauerhaft. B kann ihren linken Unterschenkel nicht mehr bewegen und muss fortan an
Krücken laufen. Wenigstens hat das Feuer keine bleibenden Spuren hinterlassen. A kann die
Rußflecken auf dem Fliesenschild hinter dem Herd mühelos wegwischen. Den geschmolze-
nen Kunststoff kann er ohne Rückstände vom Kochfeld abkratzen.

Um sich von den Umzugsstrapazen zu erholen, fährt A abends mit einem von einem
Freund geliehenen, nagelneuen Motorroller in seine Stammkneipe. Dort ist gerade „Happy
Hour“. Ein „Shot“ Wodka kostet einen Euro. Er beschließt, sich wieder einmal richtig „die
Lichter auszuschießen“ und trinkt einen Wodka nach dem anderen. Hierbei schließt er es
nicht aus, dass er mit dem Roller später nach Hause fahren wird. Er verdrängt diesen
Gedanken aber rasch. Seine Kommilitonin C, die von der Trinkfestigkeit des A begeistert ist,
feuert ihn derweil mit Zurufen wie „einer geht noch“ und „hau weg das Zeug“ an, obwohl sie
erkennt, dass er „raketendicht“ ist und nicht mehr klar denken kann. Sie weiß, dass A mit
dem Roller gekommen ist, hofft aber, dass er diesen in seinem Zustand stehen lassen wird. A
fühlt sich durch die Ermutigungen der C in seinem Vorhaben bestärkt und trinkt noch
weitere sieben Wodka, um ihr zu gefallen. Dann kann er sich kaum noch auf den Beinen
halten und will nach Hause. An Fahren ist nicht mehr zu denken. Den Roller schiebt er
mühsam auf der Straße in Richtung Heimat, wobei er zur Unterstützung den Motor anlässt,
den ersten Gang einlegt und leicht Gas gibt. So hat er bereits einige hundert Meter zurück-
gelegt, als A alkoholbedingt zu stark am Gasgriff dreht. Der Roller rutscht ihm aus den
Händen. Zum Glück kippt er nach rechts auf den Grünstreifen und bleibt unversehrt. Er
hätte genauso gut nach links auf die Straße fallen können. Dann wären Lenker, Vordergabel
und Seitenverkleidung beschädigt worden. Eine Reparatur hätte 1.500 EUR gekostet.

Prüfen Sie, ob und ggf. nach welchen Vorschriften des StGB sich A und C strafbar gemacht haben.
Gehen Sie zum einen davon aus, dass A bereits eine Blutalkoholkonzentration von 3,0‰ hatte und
schuldunfähig iSd § 20 StGB war, als ihn C anfeuerte, und dass seine Blutalkoholkonzentration 3,2‰
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betrug, als er den Motorroller nach Hause schob. Unterstellen Sie zum anderen, dass A und C diese
Alkoholisierung erkannten und billigten. Etwaig erforderliche Strafanträge wurden gestellt. Auf die
§§ 223 ff. und 303 ff. StGB ist nicht einzugehen.

& LÖSUNG

A. ERSTER TATKOMPLEX: DER AUSZUG

Strafbarkeit des A

1. § 306d I Alt. 1 und 2 StGB
A könnte sich dadurch, dass er versehentlich das Kochfeld anschaltete und so letztlich das
Plastiktablett entzündete, wegen einer fahrlässigen Brandstiftung gemäß § 306 d I Alt. 1 u. 2
StGB strafbar gemacht haben.

Dann müsste er ein taugliches Tatobjekt iSd § 306 I bzw. § 306 a I StGB in Brand gesetzt
oder durch Brandlegung ganz oder teilweise zerstört haben.

a) Wohnblock als taugliches Tatobjekt iSd §§ 306 I 1 , 306 a I 1 StGB
Ein Wohnblock ist ein Mehrfamilienhaus, das der Wohnung von Menschen dient. Da A nicht
Eigentümer des Wohnblocks ist, dieser also fremd ist, wird er sowohl von § 306 I 1 StGB als
auch von § 306 a I 1 StGB erfasst (vgl. Wessels/Hettinger, Strafrecht BT 1, 40. Aufl. 2016,
Rn. 959 u. 962). Unerheblich ist, dass A die Einzimmerwohnung nicht mehr bewohnen
wollte. Die Wohneigenschaft eines Gebäudes wird nur bei einer Entwidmung durch alle seine
Bewohner aufgehoben (vgl. Rengier, Strafrecht BT II, 17. Aufl. 2016, § 40 Rn. 21).

b) Tathandlung
A müsste den Wohnblock in Brand gesetzt oder durch Brandlegung ganz oder teilweise
zerstört haben.
aa) Ein Gebäude ist in Brand gesetzt, wenn einer seiner für den bestimmungsgemäßen
Gebrauch wesentlichen Teile so vom Feuer erfasst ist, dass dieser auch nach Entfernung oder
Erlöschen des Zündstoffs selbstständig weiterbrennt (vgl. BGHSt 18, 363 [364 ff.]; BGHSt
34, 115 [117]; MüKoStGB/Radtke, Münchener Kommentar StGB, 2. Aufl. 2011 ff., StGB
§ 306 Rn. 51). Wesentlich ist ein Gebäudeteil dann, wenn dieser nicht entfernt werden kann,
ohne dass das Bauwerk selbst im Ganzen beeinträchtigt wird (BGH StV 2002, 145; Wessels/
Hettinger aaO Rn. 957). Wesentliche Gebäudebestandteile wurden vorliegend noch nicht
vom Feuer ergriffen. Es brannte allein das Plastiktablett. Die Rechtsprechung lässt es für ein
Inbrandsetzen zwar teilweise schon genügen, dass das Feuer auf wesentliche Gebäudeteile
übergreifen kann (vgl. BGH NStZ 2014, 404 [404 f.]). Ungeachtet dessen, dass dieses Norm-
verständnis gegen den Wortlaut der §§ 306, 306 a StGB verstößt und die Grenzen zwischen
Vollendung und Versuch verwischt (vgl. Ingelfinger JR 1999, 210 [212]; Kratzsch JR 1987,
360), bestand laut Sachverhalt ohnehin keine Gefahr, dass das Feuer auf wesentliche Gebäu-
deteile übergreift.
bb) Der Wohnblock könnte aber durch Brandlegung teilweise zerstört worden sein. Brandle-
gung ist jede auf das Verursachen eines Brandes gerichtete Handlung, unabhängig davon, ob
sie erfolgreich ist (MüKoStGB/Radtke aaO StGB § 306 a Rn. 40;Müller/Hönig JA 2001, 517
[519]). Das Einschalten des Kochfeldes führte zum Entzünden des Plastiktabletts und ist eine
objektiv auf die Verursachung eines Brandes gerichtete Tätigkeit. Diese führte aber nicht
kausal und zurechenbar zu einer teilweisen Zerstörung des Wohnblocks. Während eine voll-
ständige Zerstörung voraussetzt, dass ein Tatobjekt infolge einer Brandlegung in seiner Sub-
stanz vernichtet wird oder seine bestimmungsgemäße Brauchbarkeit vollständig verliert,
könnte eine teilweise Zerstörung in Anlehnung an § 305 StGB bereits dann angenommen
werden, wenn für einen bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gebäudes wesentliche Teile
unbrauchbar geworden sind (vgl. BGHNJW 2012, 693; Rengier StrR BT II aaO § 40 Rn. 13).
Unter Berücksichtigung der hohen Strafandrohung der §§ 306, 306 a StGB stellt jedoch nach
Ansicht der Rspr. sowie weiter Teile der Lit. nicht jede Unbrauchbarmachung eines Gebäu-
deteils eine teilweise Zerstörung dar. Einschränkend wird vielmehr eine Beeinträchtigung von
einigem Gewicht gefordert (vgl. BGHSt 48, 14 [20]; BGHSt 56, 94 [96]; Wolff JR 2003, 391;
Schönke/Schröder/Heine/Bosch, StGB, 29. Aufl. 2014, StGB § 306 Rn. 16). Eine solche wird
bei Mehrfamilienhäusern dann angenommen, wenn eine zum Wohnen bestimmte, abge-
schlossene Untereinheit während eines beträchtlichen, jedenfalls länger als einen Tag dauern-
den Zeitraums für Wohnzwecke zB infolge brandbedingter Renovierungsarbeiten nicht mehr
nutzbar ist (BGHSt 48, 14 [21] m. zust. Anm. Radtke NStZ 2003, 432 [432 f.]; BGH NJW
2014, 1123; Rengier StrR BT II aaO § 40 Rn. 13; kritischHeghmanns ZJS 2012, 553 [556 f.]).

Eine teilweise Zerstörung des Wohnblocks liegt ebenfalls nicht vor. A löschte das Feuer in

Tatobjekt

in Brand setzen

durch Brandlegung ganz oder
teilweise zerstören
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